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Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Be-
trieben, die die Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende 
Umweltinspektionen durch. 

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften 
und Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betriebli-
chen Tätigkeiten gezielt geprüft. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberich-
ten zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

 

Betreiber:  
Firma Albert Freise GmbH 

Standort:  
Nord-West-Ring 33, 32832 Augustdorf 

Anlagenbezeichnung:  
Abfallsortieranlage 

Datum der Überwachung:  
a) 02. Dezember 2013 
b) 16. Dezember 2013 

Dauer der Überwachung:  
a) 02. Dezember 2013, Vor-Ort-Dauer 3 Stunden 
b) 16. Dezember 2013, Vor-Ort-Dauer 1 Stunden 

Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldete Überwachung 

Zuständige Überwachungsbehörde:  
Bezirksregierung Detmold 

Umfang der Überwachung:  
Medienübergreifende Überwachung der gesamten Anlage in den Bereichen Abfall, 
Abwasser sowie Immissionsschutz. 

Grundlage der Überwachung:  
Genehmigungsbescheid vom 02. Juli 1991, Aktenzeichen 55.4.8851.8.4B 
 
Rechtsgrundlagen: Bundes-Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und 
Wasserhaushaltsgesetz 
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Ergebnis der Überwachung: 
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt. 

☐ Geringfügige Mängel:  

[Geringfügige Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle An-
forderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. 
Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.] 

☐ Erhebliche Mängel:  

[Erhebliche Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforde-
rungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser 
Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung 
zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert 
werden.] 

☐ Schwerwiegende Mängel:  

[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen kön-
nen. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Män-
gelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.] 

 

Veranlasste Maßnahmen: 
Keine 
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